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Satzung der Studierendenschaft der
Hochschule tur Technik und Wirtschaft

des Saarlandes (htw saar)
vom 24. Oktober 2018

Die Studierendenschaft der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
(htw saar) hat auf Grund von § 83 Saarländisches Hochschulgesetz (SHSG) vom
30. November2016 (Amtsblatt! S. 1080), geändert durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 22. August 2018 (Amtsblatt I S. 677), folgende Satzung erlassen, die nach
Zustimmung durch das Präsidium hiermit verkündet wird:
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Präambel

(1) Die Verfesste Studierendenschaft der Hochschule filr Technik und Wirtschaft des Saai-landes hat sich in

der festen Absicht,

a. die Studierendenschaft als Selbstverwaltungsemrichtung aller Studierenden sicherzustellen,

b. für demoki-atische Strukturen innerhalb und außeihalb der Hochschule emzutieten, sie zu stärken
und deren Wahiiiehmimg zu fördern,

c. studentische Interessen in Hochschule und Gesellschaft wirksam zu vertreten,

d. ein selbstbestimintes Leben und Leraen aller Studierenden zu ermöglichen,

nachfolgende Satzung gegeben.

(2) Das Studierendenparlament bekräftigt durch diese Satzung seine Absicht, die Möglichkeiten und Belange
der Studierenden selbstverantwoitlich zu gestalten.

Allgemeines

§1 Begriffebestimmung

(1) Für alle Abstimmungen im Geltungsbereich dieser Satzung und deren untergeordnete Satzungen sowie
Ordnungen, gelten folgende Definitionen:

a. Die einfache Mehrheit liegt vor, wenn die Anzahl der Ja-Stiminen größer als die Anzahl der Nein-
Stimmen ist.

b. Die absolute Mehrheit liegt vor, weim die Anzahl der Ja-Stimmen größer ist als die Hälfte der
Anzahl der abgegebenen Stimmen,

c. Die satzungsmäßige Melnheit liegt vor, wenn die Anzahl der Ja- Stimmen größer ist als die Hälfte
der Anzahl der stimmber-echtigten Mitglieder des Organs bzw. Gremiums.

(2) Tage im Sione der Satzung sind Kalendertage.

(3) Ein Wintersemester beginnt am 01.10 und endet am 31.03 des Folgejahres. Ein Sommersemester beginnt
am 01.04 und endet am 30.09 des laufenden Jahi'es.

(4) Eine Sitzung welche während dei' regulären Vorlesungszeiten stattfindet, gilt als ordentliche Sitzung.

(5) Die Stichtage zur Erhebung der Studierendenzahlen, sind der 01.11. und der 01.06. des jeweiligen
Semesters.

§2 Rechtsstellung

Eine Verletzung von Form und Frist der Einladung eines Mitglieds eines Gremiums gilt als geheilt, wenn
dieses Mitglied:
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a. zu der Sitzung erscheint,

b. bis zu Beginn der Sitzung auf die Geltendmachung der Form- und Fristverletzuiig schriftlich oder
elektronisch verzichtet,

c. nicht innerhalb von 7 Tagen, nach der entsprechenden Sitzung, eine formlose Beschwerde beim
Präsidium'des Studierendenparlaments in schriftlicher oder elektionischer Form einreicht.

§3 Zusammensetzung

(1) Studentin oder Student im Sinne dieser Satzung sind alle ordnungsgemäß immaftikulierten
Studierenden der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.

(2) Die Gesamtheit der Studici-enden bildet die Studierendenschaft.

(3) Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Gliedköiperschaft da- Hochschule.

(4) Alle Studierenden gehören einer Fachschaft an. Näheres regelt die Ordnung zur Gliedei-ung der
Fachschaften.

§4 Rechte und Pflichten der Studierenden

(1) Alle Studierrade haben das Recht und die Pflicht, nach Maßgabe dieser Satzung und ihrer Ordnungen,
in den Organen der Studierendenschafl mitzuwirken.

(2) Alle Studierende haben das aktive und passive Wahlrecht, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.

(3) Alle Studierende haben gi uiidsätzlich das Recht von den Organen der Studierradenschaft gehört
zu werden und ihnen Anträge vorzulegen. Näheres regelt die jeweilige Geschäftsordnung.

(4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt die, Studierendenschaft von ihren Mitgliedem Beiträge.
Näheres regelt die Beitrags- und Finanzordnung,

§5 Aufgabe der Studierendenschaft

(1) Die Studierendenschaft vei-waltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
selbst. Sie wirkt an der Selbstverwaltung der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
mit.

(2) Die Studierendenschaft hat nach § 83 Abs. I Satz 2 und 3 des SHSG insbesondere folgende Aufgaben:

a. die Vertretung der fachlichen, wirtschaftlichen, kultur ellen und sozialen Interessen der
Studierenden,

b. die Stellungnahme zu hochschulpolitischen Fragen,

c. die Fördemirg der politischen, gerstigen und musischen Bildung der Shidiei-endcn,

d. die Pflege des Hoclischulsports,
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e. die Pflege Überregionaler xmd internationaler Kontakte,

f. die Mitwirlcung bei der Integration ausländischer Studierende.

(3) Das Studierendenparlamait der Hochschule für Technik und Willschaft des Saarlandes kann sowohl auf
Landes- und Bundesebene als auch auf Internationaler Ebene Mitglied von studentischen Vertretungen
werden.

§6 Organe der Studierendenschaft

(1) Die Organe der Studierendenschaft sind:

a. das Studierendenparlament (StuPa),

b. das geschäftsfülirende Organ der Studierendenschaft (AStA),

c. der Rechnungsprüfungsausschuss (RPA),

d. der Ältesteinat (AER),

e. der Wahlausschuss (WA),

f. die Fachschaftsräte (FSR),

g. die Fachschaftenkonferenz (FSK).

(2) Das geschäftsfühi-ende Organ der Studierendenschaft ist der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA).

(3) Die Fachschaften sind Teil der verfassten Studierendenschaft. Ihre Organe sind die Fachscha^räte. Die
Fachschaftenlconferciiz ist ein Gremium zur Koolilination und Willensbildung der Fachschaflen.

(4) Alle Organe der Studierendenschaft werden in freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.

§7 Mandats- und Amtsträgerinnen sowie Mandats- und Amtsträger der Studierendenschaft

(1) Die Mitglieder des Studierendenparlaments sind Mandafrträgerinnen oder Maudatsträger
dei' Studierendenschaft.

(2) Amtsträgerinnen oder Amtsträger der Studierendenschaft sind:

a. die Referentinnen und Referenten des Allgemeinen Studiei-endenaussohusses,

b. die Mitglieder der Fachschaftsräte,

c. die Mitglieder des Ältestenrates,

d. die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses,

e. die Mitglieder des Wahlausschusses ftii- die Wahlen ziun Studierendenpaidament und zu den
Fachschaftsräten,

f. die Mitglieder in den Ausschüssen, die das Studierendenparlament bei Bedarf bildet,
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g. Arbeitsgrappenleiterinnen und Arbeitsgluppenbiter,

h. die Mitglieder in den Kommissionen des Studierendenparlaments, die das
Studiereudenpariament bei Bedarf bildet,

(3) Die Amtsti-ägerinnen oder Amtsträger sind verpflichtet ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.
Verstoßen sie gegen die Satzung oder Ordnungen der Studierendenschaft, so haben sie sich auf Antrag
von Mitgliedern des Parlaments zunächst vor dem Studierendenparlament zu verantwoiten. In erster
Instanz soll das Studierendenparlament übei- die Angelegeuheit beraten. Das Parlament hat die
Möglichkeit die endgültige Beschlussfassung an den Ältestenrat zu übergeben. Näheies regelt die
Geschäftsordnung des Studiei^endenparlaments.

(4) Alle Mandats- und Amtsträgerinnen sowie Mandats- und Amtsträger der Studierendenschaft sollen
dafür Sorge ti'agen, dass dem Ansehen der Studierendenschaft innerhalb und außerhalb der Hochschule
nicht geschadet wird.

(5) Den Amtsträgerinnen oder Amtsträgem der Studierendenschaft, den Mandatsträgerinnen und
Mandatsü-ägeni dei- Studierendenschaft, kann nach Maßgabe des Haushaltsplans ein Ersatz für
Aufwendungen gewährt werden, die sie in Ausübung ihres Amtes oder Mandats haben. Näheres regelt
die Beitrags- und Finanzoixlming.

(6) Bei Exmatrikulation einer Amtsträgerin oder eines Amtsüägers beziehungsweise einer Mandatsträgerin
oder eines Mandatsträgers ruhen dessen Rechte und Pflichten des entsprechenden Amts beziehungsweise
des entsprechenden Mandats für die restliche Legislaturperiode.

(7) Das Vorhaben einer erneuten Immatrikulation ist in jedem Fall dem Präsidium des
Studierendenpai'laments schriftlich mitzuteilen. Die Wiederaufiiahme der Mandats- oder
Amtsgeschäfte ist dem Präsidium des Studierendenparlaments sclnifllich mitzuteilen.

(8) Mit Ausnahme der Fachschaftsräte kann das Studierendenparlament jederzeit alle nach Abs. 6 nicht
besetzten Ämt^ neu besetzen. Eine Abwahl ist nicht erfordei-iich. Ein neu besetztes Amt kann nach der
erneuten Immabikulation der vorgehenden Amtsträgerin oder des vorgehenden Amtsträgers von dieser/
diesem nicht wieder aufgenommen werden.

§8 Öffentlichkeit

(1) Alle Oi-gane der Studierendenschaft tagen grundsätzlich hochschulöffeutiicli, sofern diese Satzung keine
andere Regelung vorsieht. Sitzimgstermine, Tagesordnungen und Protokolle sind durch Aushang oder
auf geeignete Weise bekannt zu geben. Näheres regeln die Geschäftsordnungen der jeweiligen Oigane.

(2) Angelegenheiten, deren Öffentlichkeit mit den Ansprüchen an den Daten- und Persönlichkeitsschutz
oder mit den entsprechenden Gesetzen nicht vereinbar sind, werden stets nicht öffentlich behandelt
Näheres regeln die Geschäftsordnungen der jeweiligen Organe.

Das Studierendenparlament

§9 Studierendenparlament

(1) Das Studiei-endenpaiiament ist das oberste beschlussfessende Organ der Studierendenschaft.

(2) Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier des Studierendeiipaiiaments der Hochschule lür Techuik und
Wirtschaft des Saarlandes werden von den Studierenden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher
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und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter aller Studierenden der Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ilirem Gewissen
unterworfen.

§10 Aufgaben

(1) Das Studierendenparlament entscheidet tlber alle Angelegenheiten der Studierendenschafi; und kann diese
Angelegenheiten an entsprechende Organe der Studierendenschaft delegieren, soweit diese Satzung
nichts anderes vorsieht.

(2) Aufgaben des Studierendenparlaments sind insbesondere:

a. Wahl des Präsidiums des Studierendenparlaments,

b. EröfBiung von Referaten und Wald der Referentinnen und Referenten der eröffheten Referate
des Allgeraeineai Studierendenausscbusses,

c. Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschusses,

d. Wahl von studentischen Amtsti-ägerinnen und Amtsträgem sowie deren Abwahl, mit
Ausnahme des Ältestenrats,

e. Wahl der Mitglieder des Ältestenrates,

f. Wahl der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses,

g. Wahl dei' Mitglieder des Wahlausschusses füi' die Wahlen des Studierendenparlaments
und der Fachschaftsräte,

h. Einrichtung weiterer Ausschüsse und Kommissionen,

i. Wahl odei- Benennung Mitglieder weiterer Ausschüsse und Kommissionen,

j. Kontrolle der Ausschüsse und Kommissionen der Studierendenschaft,

k. Ändeiung der Satzung der Studierendenschaft, Erlass, Ändemng oder Aufhebung der
Beitrags- und Finanzordnung, der Wahlordnung, der Ordmmg für autonome Referate,
Ordnung zur Gliedenmg der Fachschaflen und weiterer Ordnungen,

1. Erlass, Änderung und Aufliebung der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments,

m. Zuordnung der Studiengänge zu Fachschaflen,

n. Festsetzung der Beitrüge filr die Studierendenschaft,

0. Verabschiedmig des Haushaltsplans der Studierendenschaft,

p. Auflösung des Studierendenparlaments nach § 21 dieser Satzung,

(3) Alle Aufgaben, welche nicht explizit anderen Organen zugeordnet sind, sind Aufgabe des
Studierendenparlaments. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Studiei-eudenparlaments.

§11 Zusammensetzung und Wahl

(1) Das Studieiendenparlament setzt sich aus einem Mitglied pro angefangene 250 Studierende Mitgliedern
mindestens jedoch 11 Mitglieder des Parlaments zusammen und wird für die Dauer eines Jahres
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gewülilt. Die Legislaturperiode beginnt am I. Oktober des Jahies und endet am 30. September des
folgenden Jalires.

(2) Die Auszählung filr die Zusammensetzung hat nach dem Höchstzahlverfehi-en nach Saintc-Laguö
zu erfolgen. Näheres regelt die Wahlordnung.

(3) Die Amtszeit des Studierendenparlaments verlängei t sich über drai Zeitraum eines Jahres hinaus,
wenn nach Ablauf eines Jahres kein neues Studierendenparlament ordnungsgemäß gewählt worden
ist. Das Studierendcnparlaraent bleibt kommissarisch hn Amt und hat unverzüglich aufeine Neuwahl
hinzuwirken.

§12 Präsidium

(1) Das Studierendeuparlament wählt auf seiner konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte ein
Präsidium, welches aus mindestens zwei bis zu drei gleichberechtigten Personen besteht.

(2) Die Aufgaben des Präsidiums sind insbesondere die ordnungsgemäße Embemfimg, Vorbereitung und
Durchführung sowie ProtokolHenmg der Sitzungen des Studierendenparlaments. Weitere Aufgaben
können dem Präsidium in der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments übertragen werden.

(3) Das Pi'äsidium entscheidet mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

(4) Ein Mitglied des Präsidiums scheidet voizeitig aus durch:

a. Exmatrikulation ohne das Vorhaben einer weiteren Immaü ilculation an der Hochschule für
Technik und Wii tschafl des Saarlandes, die dem Präsidium des Studierendenparlaments
schiiftlich mitzuteilen ist,

b. Mandatsniederlegung, die dem Präsidium des Studierendenpailaments schriftlich mitzuteilen ist,

c. Rüclctrltt, welcher dem vmbliebenen Präsidium des Studierendenparlameoits schriftlich
mitzuteilen ist,

d. Auflösung des Studiei eiidenparlaments,

e. bei Abwahl,

f. Tod.

(5) Scheidet ein Mitglied des Präsidiums aus, so findet eine Nachwalil statt.

(6) Die Mitglieder des Präsidiums werden einzeln und geheim gewählt.

(7) Für die Wahl und Abwahl der Mitglieder des Präsidiums ist die satzungsgemäße Mehrheit des
Studierendenparlaments erfordK-lich. Vor der Wahl der Mitglieder des Präsidiums muss die
Aussprache Uber alle Kandidatinnen und Kandidaten stattfinden.

(8) Stehen mehr Kandidatinnen oda- Kandidaten als Posten zur V^gung, erfolgt die Abstimmung in der
Reihenfolge nach Losentscheid. Die Auszälilung der Stimmen erfolgt nachdem der Wablgang für alle
Kandidaten dui-chgeführt wurde. Gewählt sind diejenigen Kandidatimien oder Kandidaten die die meisten
Stimmen auf sich vereinen konnten und mindestens die satzimgsgemäße Mehi-heit en-eicht haben.
Wui"den aufgi-und von Stimmengleichheit mehr Kandidatinnen und Kandidaten gewählt als Plätze zur
Verfügung stehen wird eine Stichwahl unter den stinungleichen mit dem niedr igsten Ergebnis
durchgefühlt.
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§13 Einberufung

(1) Das Präsidium ladt die Mitglieder des Studierendeiiparlaments scliriftlich oder eleldranisch unter
Mitteilung der Tagesordnung zu einer Sitzung ein. Ist das gewählte Präsidium nicht mehi- in seinem Amt
oder nicht nm* vorübergehend verliindert, so obliegt dem ältesten Mitglied des StuPa, die Einladung.

(2) Das Studierendenparlament tagt wählend der Vorlesungszeit stets nach Bedarf. Die
Binladungsfi ist zu diesen ordentlichen Sitzungen beträgt 14 Tage.

(3) Die konstituierende Sitzung des Studierendenparlaments findet spätestens vier Wochen nach Beginn
einer Legislatuiperiode statt. Diese Sitzung kaim auch eine außerordentliche Sitzung sein. Die
Emladungsfrist beti'ägt mindestens 14 Tage.

(4) Eine konstituierende Sitzung wird grondsätdich vom scheidenden Präsidium einbei ufen und eröfftiet. Ist
dies nicht möglich, tritt Abs. 1 inKi-aft.

(5) In zu begründenden AusnahmeföUenkönnen außerordentliche Sitzungen auch in der vorlesungsfreieu
Zeit mit einer Einladungsfrist von 14 Tage einberufen werden, wenn dem nicht mindestens ein
Fünftel der Mitglieder des Studierendenpavlaments bis 7 Tage vor der Sitzung schriftlich gegenüber
dem Präsidium widersprechen.

(6) Außerordentliche Sitzungen finden auf Anti-ag in schriftlicher oder elektionischei- Form, gegenüber dem
Präsidium statt. Anb-agsteller können sein:

a. mindestens ein Fünftel der Mitglieder des Studierendenparlaments,

b. der Allgemeine Studierendenausschuss,

c. die Fachschaftenkonferenz,

d. das Präsidium, auf eigenen Beschluss.

(7) Die Tagesordnung soll mit der Einladung an das Parlament verechiclct werden. Näheres regelt
die Geschäftsordnung des Studierendenparlaments.

(8) Das Präsidium kann mit der absoluten Mehrheit des StuPa auch folgende Punkte besciüießen:

a. bei Dringlichkeit können auch Anträge, die nicht in die zur offiziellen Tagesordnung gehören,
kurzfristig in die Tagesordnung zur Beratung und/oder Entscheidung, aufgenonunen werden.

b. einzelne Beratungsgegenstände können von der Tagesordnung abgesetzt werden.

(9) Das Präsidium des Studierendenparlaments beruft die Sitzungen des Studierendenparlaments gemäß
Abs. 1-6 ein.

§14 Beschlussfähi^eit

(1) Das StuPa ist beschlussföhig, wenn mehr als die Hälfte der satzungsgemäßen Mitglieder anwesend sind
und ordnungsgemäß zui- Sitzung eingeladen wurde.

(2) Das Präsidium des StuPa stellt die Beschlussfiihigkeit bei Beginn der Sitzung fest und kontrolliert diese
auf Antrag. Näheres regelt die GeschäftsoMnung.

(3) Ein Mi^lied des StuPa kann nur bei physischer und psychischer Anwesenheit seine Stimme abgeben.
Die Stimmberechtigung kann nicht Übeitragen werden. Näheres regelt die Geschäftsordnung des StuPa.

(4) Die Zahl dar anwesenden Mitglieder ist für die Beschlussfassung ohne Bedeutung, wenn wegen
Beschlussunfähigkeit zum zweiten Male zur Behaudluug desselben Antrages eingeladen wurde. Bei der

215



zweiten Einladung ist hiei-auf ausdrücklich hinzuweis^i. Ausgenonunen von dieser Regelung sind § 15
Abs. 1 Satz b, d, h, i, j, Ii, 1.

(5) Ist das Stiidierendenparlament auf einer oi'dnungsgeraäß einberufenen Sitzung nicht beschlussföhig, so
beschi änlct sich die Beschlussfessung auf Finanzanti äge, die durch einen genehmigten Haushaltsplan
abgedeckt sind, und Anträge zur Geschäftsordnung.

§15 Beschlussfessung und Bekanntgabe

(1) Die Besclilussfassung ei-folgt soweit in dieser Satzung nicht anders geregelt:

a. bei Finanzanträgen mit der einfachen Mehrheit,

b. bei Eröffiiung von Referaten des Allgemeinen Studierendenausschusses und allen
Arbeitsgnippen mit der satzungsgemäßen Mehrheit,

c. bei Personalwahlen mit der satzungsgemäßen Melirheit,

d. bei Antiägen, die eine Verpflichtung bzw. Mitgliedschaften beinhalten, weiche über die
jeweilige Legislaturperiode hinausgehen, mit der satzungsgemaßen Mehi'heit,

e. Anträge zur Geschäftsordnung mit der einfachen Meluheit,

f. bei der Beihagsfestsetzung mit der satzimgsgemäßen Mehrheit,

g. Genehmigung des Haushaltsplans mit der satzungsgemäßen Mehrheit,

h. Festlegung der Aufwandsentschädigimg und sonstige finanzielle Entlohnung mit der
satzungsgemäßen Mehrheit,

i. bei Satzungsänderungen sowie der Änderungen und Aufliebungen Walilordnung, mit
der satzungsgeniäßen Mehrheit,

j. bei Änderungen und Aufliebungen der Beitrags- und Fmanzcrdnung sowie
Geschäftsordnung mit der satzungsgemäßen Mehrheit,

k. bei der Auflösung des Studierendenpaiiaments mit der satzungsgemäßen Mehrheit,

1. Aufhebung einzelner autonomer Referate mit der satzungsgemäßen Mehrheit,

m. Einführung autonomer Referate mit der satzungsgemäßen Mehiheit,

n. sonstige Anträge sind in der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments zu regeln.

(2) Personalwahlen sind einzeln und geheim durdhzufUhren.

(3) Anü-äge können in geheimer oder in nam^tlicher Abstimmung dui-chgeführt werden. Näheres regelt die
Geschäftsordnung des Studierendenparlaments.

(4) Anträge Imben möglichst einfach und verständlich formuliert zu werden. Näheres regelt die
Geschäftsordnung des Studiei'endenpailaments.

(5) Näheres zur Antragsform und zu Abstimmungsverfehren regelt die Geschäftsordnung des
Studierendenpaiiaments.

(6) Über die Sitzung des Studierendenpaiiaments ist vom Präsidium ein Protokoll anzufertigen und dieses,
mit Ende der darauffolgenden oi-dentlichen Sitzung des StuPa und der Kenntnisnahme dessen bei dieser
Sitzung anwesenden Mitglieder, geeignet zu vei'öffentlichen. Das Protokoll muss mindestens
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Beschlüsse, Ergebnisse von Wahlen und andere Abstimmiingsergebnisse sowie deren Gegenstand
entlialten. Daten welche den Datenschutz oder rechtliclie Beschlüsse betreifen, müssen geschwärzt
weiden. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Studiereudenpai iaments.

§ 16 Allgemeine Ausschüsse

(1) Das Stiidierendenparlament kann mit seiner satzungsgemäßen Melnheit zu seiner Entlastung zu
den bestehenden Ausschüssen dieser Satzung weitere Ausschüsse einrichten.

(2) Ausschüsse, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind ebenfalls entscheidungsfähige
Gremien. Das Studierendenparlament kann mit der satzungsgemäßen Mehrheit Kompetenzen an
diese Ausschüsse übertragen. Davon ausgenommen sind BescMussfessungen über die Änderungen
der Satzung der Studierendenschaft, Haushaltsangelegenheiten, Fiuanzantiäge, Auflösung des
Studierendenparlamente und Personalentscheidungen, welche die Gremien dieser Satzung
berühren.

(3) Ausschüsse sind nur durch Mitglieder des Parlaments sowie durch derenNachrücker zu besetzen, der
Wahlausschuss ist davon ausgenommen.

(4) Ausschüsse bestehen aus mindestens di'ei Mitgliedern, es sei denn, die Anzahl der Mitglieder ist in der
Wahlordnung festgelegt. Die Anzahl der Mitglieder sollte ungerade sein. Die Zahl der auf die Liste
entfellenden Sitze wird nach dem Verfahren der mathematischen Proportion (Sainte-Laguö
Höchstzahlverfehren) berechnet. Näheres regelt die Wahlordnimg.

(5) Der Ausschuss kann sich erst konstituieren, wenn alle Sitze belegt sind, es sei deim die jeweilige Liste
macht keinen Wahlvoischlag. Näheres regelt die Wahlordnung.

(6) Die Mitglieder dieser Ausschüsse werden einzeln und geheim mit satzungsgemäßer Mehrheit gewählt,

i

§ 17 Untersuchungskommission

(1) Das Studierendenparlament hat das Recht und auf Antrag mindestens 51 % seiner Mitglieder, die Pflicht
eine Untersuchungskommission einzusetzen, welche in hochschulöffentlicher Verhandlung die
erforderlichen Beweise erhebt. Die Hochschulöffentlichkeit kann jederzeit ausgeschlossen werden.

(2) Sowohl die Mitglieder der Kommission als auch die Empfenger der Berichte der Konunission sind
zur Verschwiegenlieit gegenübei- Dritten verpflichtet.

(3) Die Untersuchungskommissiou prüft insbesondere mögliche Missstände innerhalb der Verfassten
Studierendehschaft und mögliches Fehlverhalten von Amtsträgerinnra und Amtetrügern der
Studierendenschaft und hat Zugang zu allen Räumlichkeiten und Einsicht in alle Akten der Verfessten
Studierendenschafl. Zudem hat die Untersuchimgskommission das Rech^ alle Angehörigen der
Studierendenschaft sowie Personen und Organisationen innerhalb und außerhalb der Hochschule im
Namen der Studierendenschafl zu beft^agen und Unterlagen anzufordern. Alle Mitglieder in den Organen
der Studiei'eadenschaft haben die Unteraucliungskomnüssion bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

(4) Das Studierendenparlament bestimmt bei der Einsetzung die Zahl der ordentlichen und die gleich
große Zahl der stellverti'etenden Mitglieder der Unterauchungskommission. Die Bemessung da' ̂hl
hat einerseits die Mehrheitsveihältnissc widerzuspiegeln und andererseits die Aufgabenstellung und
die Arbeitsfähigkeit der Untersuchungskommission zu berücksichtigen. Jede Liste muss vertreten sein.
Die Zahl der auf die Liste entfallenden Sitze wiid nach dem Verfahren der mathematischen Prcpoition
(Sainte-Laguö Höchstzahlverfiihren) berechnet. Näheres regelt die Walilordnung.

(5) Das Ergebnis fesst die Untersuchungskommission in einem Bericht an das Studierendenparlament
zusammen. Minderheitenvoten sind zulässig und dem Beiicht beizufügen.

(6) Die ordentlichen und stellveitretenden Mitglieder werden von den Listen benannt und abberufen.
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§18 Kommissionen

(1) Das Studierendenparlaineutkatin zur Vorbereitung und Unterstützimg seiner Arbeit mit
seiner satzimgsgemäßen Mehr heit ■weitere Kominissionen einrichten.

(2) Diese Kommissionen bestehen aus mindestens drei Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder sollte
imgei ade sein. Näheres regelt die Wahlordnung.

§19 Kontrolle der Ausschüsse und Kommissionen

(1) Das Studierendenparlament Uberwacht die gesamte Amtsausführung seiner Ausschüsse
und Kommissionen, insbesondere die des Allgemeinen Studierendenausschusses.

(2) Die Verwendung der studentischen Mittel soll vom Rechnungsprüflingsausschuss, ersatzweise
von einer geeigneten unabhängigen Stelle, stets Iconti'olliert werden.

§20 Vorzeitiges Ausscheiden und Nachrücken

(1) Ein Mitglied des Studierendenparlaments scheidet vorzeitig aus durch:

a. Exmatrikulation ohne das Vorhaben einer weitereu Immatrikuladon an der Hochschule &r
Technik und Wirtschaft des Saaidandes, die dem Präsidium des Studierendenparlaments
schriftlich mitzuteilen ist,

b. Mandatsniederlegung, die dem Präsidium des Studierendenparlaments sciiriftlich mitzuteilen ist,

0. Auflösung des Studierendenparlaments, (

d. Tod.

(2) Für das ausscheidende Mitglied des Parlaments rückt diejenige Kandidatin oder degenige Kandidat
derselben Liste nach, welche oder welcher den folgenden Listenplatz innehat, sofern nicht eine erneute
Immatrikulation nach § 7 Abs. 6-8 angezeigt ist. Ist die Liste erschöpft, bleibt der Sitz unbesetzt. Eine
Nachwahl findet nicht statt <

§21 Auflösung

(1) Das Präsidium des Studierendenparlaments muss das Studierendenparlament auflösen, wenn
diesem weniger als die Hälfte seiner satzungsgemäßen Mitglieder angehören.

(2) Das Studierendenparlament kann unter einem wichtigen Grund und mit der satzungsgeraäßen Mehrheit
seiner Mitglieder die eigene Auflösung beschließen. Dieser- Tagesordnungspunkt muss mit der-
Einladung zur Sitzung verschickt werden.

(3) Nach der Auflösung des Studierendenparlamentes sind zeitnah Neuwahlen durchzuführen.

(4) Die Amtszeit des scheidenden Studierendenparlaments endet mit der ersten Sitzung des
nachfolgenden gewählten Studierendenparl^ents.

(5) Alle Ausschüsse und Kommissionen des Studierendenpailaments werden ebenfells aufgelöst. Der
Allgemeine Studierendenausschuss bleibt bis zur konstituierenden Sitzung des neugewälilten
Studiei'^denparlaments, kommissarisch im Amt.

(6) Sofern es keinen ordnungsgemäß gewählten Wahlausschuss gibt, übernimmt der Ältestenrat
dessen Kompetenzen. Der Allgemeine Studierendenausschuss hat untei-stUtzend zu wirken.
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(7) Ist kein Studierendenparlament ordnungsgemäß gewählt, düifen nur Ausgaben getätigt werden,
welche aufgrund rechtlicher Verpflichtungen geleistet werden müssen.

§22 Geschäftsordnung

Das Studierendenparlament gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung (GO) regelt
insbesondere die Arbeit des Studierendenparlaments.

§23 Wahlordnung

(1) Das Studierendenparlament beschließt eine Wahlordnung. Sie regelt insbesondere die Wahlen zum
Studierendenpailament, den Pachschaftsräten, den autonomen Referaten und des Allgemeinen
Studierendenausschusses, die Zusammensetzimg und Verfahrensweise des Wahlausschusses und das
WahlprUfverfiihren.

(2) Zum Erlass und zm- Änderung sowie zur Aufhebung der Walüordnung der Studlerendenschaft gilt § 56
Abs. 1 entsprechend.

§24 Transparenz der Beschlüsse

Das Studierendenpailament hat unter Berücksichtigung der rechtlichen Bestiimmmgen sowie der
DSGVO, sämtliche Beschlüsse der einberufenen Kommissionen und der Ausschüsse in geeigneter
Weise zu veröffentlichen.

Allgemeiner Studierendenausschuss

§25 Au^aben

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) führt die Beschlüsse des Studierendeuparlaments aus
und ist diesem rechenschaftspflichtig.

(2) Alle Referentinnen und Referenten des AStA berichten auf Antrag, zu jeder Sitzung des
Studierendenparlaments, wahrheitsgemäß über Täti^eiten und Vorhaben. Näheres regelt die
Geschäftsordnung des Studierendenparlaments.

(3) Der Allgemeine Studierendenausschuss führt die laufenden Geschäfte der Studierendenschaft in eigener
Veiantwoitung. Er ist dabei an die Besclilüsse des Studierendenparlaments und an den Haushaltsplan der
Studierendenschaft gebunden. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Allgemeinen
Studierendenausschusses.

(4) Die Beschlussfessimg des Allgemeinen Studierandenausschuss findet auf seinen regelmäßigen Sitzungen
statt. Die genehmigten Protokolle werden dem Studierendenparlament als Information vorgelegt.
Nälia*es zur Beschlussfassung regelt die Geschäftsordnung des Allgemeinen Studierendenausschusses.

(5) Da- Allgemeine Studierendenausschuss vertritt die Studierendenschaft gerichtlich imd
außergerichtlich. Rechtsgeschäftliche Erklärungen müssen von mindestens zwei Referentinnen oder
Referenten des Allgemeinen Studierendenausschusses gemeinschaftlich abgegeben werden.
Erklärungen, diuch die die Studierendenschaft verpflichtet wei'den soll, bedüifen der Schriftform.

(6) Die Verti'etuug von Minderheiten innerhalb und außerhalb der Studia endenschaft durch die von der
Mindeiheitengruppe dii-ekt gewählten autonomen Referate.
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§26 Zusammensetzung des Allgemeinen Studierendenausscliusses

(1) Der Allgemeine Studiei endenausschuss setzt sich aus mindestens drei, gemäß §27 Abs. 1, vom
Studierendenparlament eröffiieten und besetzten Refemten sowie den direkt gewählten autonomen
Referaten zusammen.

(2) Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses sind alle Referentiimen und Referenten der
eröffiieten und autonomen Referate.

(3) Das Referat der Hochschulpolitik übernimmt innerhalb des AStA die Funktion der oder des 1.
Vorsitzende/n.

(4) Das Referat filr Presse und Öffentlichkeitsarbeit tlbemimmt umerhalb des AStA die Funktion der oder
des stellverti-etende/n Vorsitzende/n.

(5) Die oder der I. Vorsitzende übernimmt die Geschäftsführung des Allgemeinen Studierendenausschusses.

(6) Die Einladung zur Sitzung des Allgemeinen Studierendenausschusses erfolgt durch die Vorsitzende bzw.
den Voisitzenden des Allgemeinen Studierendenausschuss.

§27 Eröffnung der Referate und Wahl

(1) Das Studierendenparlament muss mindestens folgende drei Referate in seiner konstituierenden Sitzung
eröfßien:

a. Hochschulpolitik,

b. Prasse und Öffentlichkeitsarbeit,

c. Finanzen,

diese drei Referate dürfen weder geteilt, zusammengeführt, noch von ein und derselben Person
gleichzeitig besetzt sein.

(2) Weitere Referate können sowohl während der konstituierenden Sitzung als auch in der laufenden
Legislaturperiode eröf&en werden. Die Eiöfßiung der weiteren Referate bedarf der satzungsgemäßen
Mehrheit.

(3) Dem Referat für Finanzen sind alle Fachschaften direkt untergeordnet.

(4) Das Studierendenparlament hat jedem Referat bei Eröffnung em Kemau^abenfeld zuzuordnen.

(5) Entfellt das Kemau^abenfeld eines Referates, so muss dem Referat auf eigenen Anfrag, dmxh das
Studierendenparlament ein neues Kemaufgabenfeld zugeordnet werden. Wird der Antiag nicht sofort bei
Bekanntmachung des Entfells des Kemaufgabenfeld sclirifllich oder elektronisch beim Prfcidhun des
Studierendenparlaments gestellt, so whd das Referat mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

(6) Alle Referate mit Ausnalime der im Abs. 1 genannten, können von bis zu zwei Personen besetzt
werden.

(7) Ein Referat besitzt im Allgemeinen Studierendenausschuss eine Stimme.

(8) Für die Wahl der Referentimieii und Referenten eines eröffiieten Referats des Allgemeinen
Studieraidenausschusses ist die Mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder des
Studierendenparlaments erforderlich.
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(9) Jedes Referat hat ein Anrecht auf Zahlung einer Aufwandsentschädigung. Näheres regelt die Beitrags
und Finanzordnimg.

(10) Die Refeientinnen und Referenten der autonomen Referate wei'den von der Minderheitengruppe diielct
gewählt Näheres regelt die Wahlordnung sowie die Ordnung für die autonomen Referate.

(11) Ist ein Refeiut nach Abs. 1 a oder b vakant, übemimrat eine Referentin bzw. ein Referent des Allgemeine
Studierendenausschusses nach Ernennung mit absoluter Mehrheit dmch das Studierendenparlament
kommissarisch desse Geschäftsführung. Die kommissarische Geschäftsfühi-ung gilt bis zur Wahl einer
neuen Referentin oder eines neuen Referenten füi' das entsprechende Referat.

(12) Jedes Referat nach Abs. 1 und 2 ist autonom imd keinem anderen Referat weisungsbefugt, Jedoch haben
Referentinnen und Refeienten aufAnti'ag Über ihi'e Arbeit zu infoimieren.

§28 Vertretungen

(1) Die Studierendenschaft wird durch die 1. Vorsitzende bzw. den 1. Voi-sitzenden des Allgemeinen
Studieiendenausschusses vertreten. Soweit mit dieser Veihctung erhebliche finanzielle Auswirkungen
verbunden sind, muss die Vertretung gemeinsam mit der Referentin oder dem Referent füi- Finanzen
erfolgen. Befrifft die Vertretung Aufgabenbereiche anderer Referate, so sind diese aktiv einzubinden.
Soweit ihr Handeln durch die aktuelle Beschlusslage gedeckt ist, können auch die anderen Mitglieder des
Allgemeinen Studierendenausschusses die Studierendenschaft im Rahmen ihrer Referatstätigkeit
vertreten. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des AStA.

§29 Sitzung des Allgemeinen Studierenden Ansschuss (AStA)

(1) Der AStA hat sich in regelmäßigen Abständen zu einer Sitzung zu tr efifen.

(2) Die Einladung zur Sitzung des Allgemeinen Studiereirdenaussohusses erfolgt durch die Vorsitzende bzw.
den Vorsitzenden des Allgemeinen Studieiendenausschusses.

(3) Jede Referentin bzw. jeder Referent kann durch einen formlosen Antrag an die bzw. den Vorsit2ende-/n
eine außerordentliche Sitzung einberufen.

(4) Eine ordentliche Sitzung erfolgt während der Vorlesungszeit stets nach Bedarf Die Einladungsfiist zu
dieser ordentlichen Sitzung beträgt 14 Tage.

(5) Eine außerordentliche Sitzung kaim jederzeit erfolgen. Die Binladungsfrist zu dieser Sitzung betitigt 7
Tage.

(6) Ein Fernbleiben von diesen Sitzungen ohne gewichtigen Grund ist zir unterlassen.

§30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss kann im Einvernehmen mit dem Studierendenpailament
Mitarbeiterstell^ eiiuichten. Näheres regelt die Beitrags- und Finanzordnung.

(2) Die Einstellung der Mitarbeiterinnen oder der Mitarbeiter ist Aufgabe der Referentin oder des Referenten
für Finanzwesen.

(3) Mitaibeitei-iiinen und Mitarbeiter des Allgemeinen Studiarendenausschusses sind den Refei-entinnen xmd
Refei'enten für Hochschulpolitik und Finanzwesen verantwortlich und arbeiten nach dessen Weisungen.
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§31 Aibeitsgruppen

(1) Das Studierendenparlament kann mit seiner satzungsgemäßen Mehiteit nicht-gewerbliche
Arbeitegruppen für die laufende Legislaturperiode eröföien und schließen.

(2) Die Einstellung der Mitarbeiter diesei- Arbeitsgruppen ist Aufgabe der Referentiii odei- des
Referenten füi* Finanzen. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Allgemeinen
Studierendenausschusses.

(3) Die Leitungen diesei- Arbeitsgruppen sind vom Studieiendenparlament zu wählen. Diese berichten
dem Studiei-endenparlanient und dem Allgemeinen Studiei-endenausschuss regelmäßig.

(4) Die Mitarbeiterinnen imd Mitarbeiter dieser Arbeitsgi-uppen sowie der jeweiligen Arbeitsgruppenleitung
sind den Referaten des Allgemeinen Studierendenausschusses verantwortlich und arbeiten nach dessen
Weisungen. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Allgemeinen Studierendenaussdiusses.

(5) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Arbeitsgruppen sind der jeweiligen
Arbeitsgi-uppenleitungen verantwortlich und arbeiten nach dessen Weisungen. Näheres regelt
die Geschäftsordnung des Allgemeinen Studierendenausschusses.

§32 Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses beträgt in der Regel ein Jahr. Sie
beginnt mit der Annahme der Wahl und endet spätestens mit der konstituiemiden Sitzung des neuen
Studiereudenparlamente. Die Neuwahlen müssen auf der konstituierenden oder der direkt nachfolgenden
Sitzung jedes neuen Studierendenparlamentes erfolgen. Erfolgt aus organisatorischen Gründen diese
Sitzung nicht rechtzeitig nach dem Ende der Jahresfrist, oder wird kern neuei- Allgemeiner
Studierendenausschuss gewählt, verlängert sich die Amtszeit bis zu dem Zeitpmil<t an dem eine
ordnungsgemäße Wahl des neuen AStA dm-ch das StuPa stattgefunden hat

(2) Die Amtszeit der Mitgliedei' des Allgemeinen Studierendenausschusses endet vorzeitig durch:

a. Exraafrikulation ohne das Vorhaben einer weiteren Immafriloilation an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saarland'es, die dem Präsidium des Studierendenparlamente
schriftlich mitzuteilen ist,

b. Rücktritt, der dem Präsidium des Studiei-endenparlaments scbi-iftlich mitzuteilen ist,

c. Abwahl,

d. Tod.

(3) Scheidet ein Mitglied eines aröffrieten Referats des Allgemeinen Studierendenausschuss vorzeitig
aus dem Amt, so findet eine Nachwahl statt.

(4) Scheidet ein Mitglied eines aus zwei Personen besetzten Referates aus, so Übernimmt die
verbleibende Person die Aufgaben und Pflichten sowie die Rechte.

(5) Referentinnen bzw. Referenten eines eröffrieten Refei-ats, nicht-gewerbliche Aibeitsgruppenleiterinnen
und Arbeitegruppenleiter kömien vom Studiei-endenparlaraent mit der satzungsgemäßen Mehrheit
abgewählt werden. Referentinnen bzw. Referenten eines autonomen Referats können nicht abgewählt
werden,
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Der Ältestenrat

§33 Zusammensetzung und Wahl

(1) Der Ältestenrat besteht aus mindestens zwei und bis zu drei Studierenden, die keinem anderen Organ der
Studierendenscliaft angchör^i dtlrfen. Auch die Wahl von Amtsträgerinnen odei* Amtsträgem der
Studierendenschaft ist unzulässig. Sie solltMi mindestens vier Semester ein Amt oder ein Mandat in den
Organen der Verfassten Studierendenschaft innegehabt haben.

(2) Die Mitglieder des Ältestemates werden vom Studierendenparlament mit der satzungsgemäßen Mehrheit
gewählt. Sinkt die Zahl der im Amt befindlichen Mitglieder des Ältestem'ates auf weniger als drei, so
muss fitr den Rest der Amtsperiode eine Nachwahl erfolgen. Ist nur noch ein Mitglied des Ältestenrats
im Amt so ist der Ältestenrat nicht mehr beschlussfähig.

(3) Stehen mehr Kandidatinnen oder Kandidaten als Posten zur Verfügung, erfolgt die Abstimmung in der
Reihenfolge nach Losentsclieid. Die Auszählung der Stimmen erfolgt nachdem der Wahlgang für alle
Kandidaten durchgeführt winde. Gewählt sind diejenigen Kandidatinnen oder Kandidaten die die meisten
Stimmen aufsich vereinen konnten und mindestens die satzungsgemäße Mehrheit erreicht haben.
Wurden au%rund von Stimmengleichheit mehr Kandidatinnen und Kandidaten gewählt als Plätze zur
Verfügung stehen wird eine Stichwahl unter den stimmgleichen mit dem niedrigsten Ergebnis
durchgefülirt.

(4) Stehen keine Kandidatinnen oder Kandidaten zui* Wahl des Ältestenrats zur Verfügung, so bleiben diese
Posten mibesetzt, bis sich ein odei* mehrere Kandidatinnen/Kandidaten zur Wahl stellen.

§34 Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Ältestemates betiägt ein Jahr beginnend mit dem Zeitpunkt der Walil, Ist
keine Nachwahl möglich verlängert sich die Amtszeit um höchstens ein halbes Jahr. Wiederwahl ist
zulässig.

(2) Die Amtsfülming des Ältestenrates beginnt mit seiner Konstituierung, damit endet die Amtsfillirung des
vorangegangenen Ältestem'ates. Der Ältestenrat konstituiert sich mit seiner ersten Sitzung innerhalb eines
Monats nach der Wahl. Zu dieser Sitzung lädt der ausscheidende Ältestenrat ein. Ist dies nicht möglich,
so obliegt die Einladung dem Präsidium des Studierendenparlaments.

(3) Die Amtszeit eines Mitgliedes des Ältestenrates endet voizeitig dm'ch:

a. Exmahikulation ohne das Vorhaben einra' weiteren hnmatrilculation an dci' Hochschule filr
Technik und Wirtechafl des Saarlandes, die demPi-äsidium des Studierendenparlaments
schiiftlich mitzuteilen ist,

b. Rücktritt, der dem Präsidium des Studiernndenparlaments schr iftlich mitzuteilen ist,

c. Tod.

(4) Eine Abwahl durch das Studierendenparlament ist unzulässig,

§35 Aufgaben

(1) Der Ältestem'at wirkt daraufhin, dass Streitigkeiten imierbalb d^ Studierendenschaft und ihrer
Orgaue beigelegt werden und bemüht sich um eine einvemehmliche Regelung, Der Ältestenrat
hat nicht über die Rechtmäßigkeit des Handels der Organe zu befinden.
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(2) Der Ältestemat ist die entscheidende Instanz zur Satzungs- und Oitinuugsauslegung. Ist der
Ältestenrat nicht konstituiert so nimmt vorläufig das Präsidium des Studierendenparlaments
diese Au%abe war, bis das Studierendenparlameiit auf der folgenden Sitzung einen Ältestem-at
wählt oder einen vergleichbaren Ausschuss mit der Aufgabe beaufti-agt.

(3) Auf Antrag einer oder eines Studierenden oder von Amts wegen entscheidet der Ältestenrat über die
Rechtmäßigkeit von Beschlüssen, Maßnalunen und Handlungen sowie unterlassene Maßnahmen und
Handlungen der Organe der Studierendenschaft und ihrer Teükörperschaften. Die Anträge sind innerhalb
eines Monats zu stellen. Ist dei" Ältestenrat nicht konstituieit so nimmt vorläufig das Präsidium des
Studiea-eaidenparlaments diese Aufgabe war, bis das Studierendenparlament auf der folgenden Sitzung
einen Ältestenrat wählt oder einen vergleichbaren Ausschuss mit der Aufgabe beauftragt.

(4) Stellt der Ältestenrat die Rechtswidrigkeit eines Beschlusses oder einer Maßnalime fest, so hat er diese
aufzuheben. Den Vollzug von Beschlüssen oder Maßnahmen sowie Handlungen kaim der Ältestemut
bis zur Entscheidung aussetzen.

(5) Der Ältestenrat nimmt die übertragenen Aufgaben nach dieser Satzung wahr.

(6) Der Ältestenrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§36 Einberufung und Beschlussfassung
/

(1) Der Ältestenrat wird auf Anftag eines Organs oder eines Mitgliedes eines Organs der Studierendenschaft
einberufen innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung durch seinen Vorsitzenden einberufen; in der
vorlesungsfi'eien Zeit erfolgt die Einberufimg innerhalb eines Monats.

(2) Sitzimgen des Ältestenrats sind generell hochschulöfientlich. Nähei-es regelt die Geschäftsordnung
des Ältestenrats.

(3) Die Beschlussfassimg kann ftU' vorläufige Beschlüsse im Umlaufvei-fehien erfolgen. Die Frist zur-
Einbemfimg nach Abs. 1 verlängert sich mit einem vorläufigen Beschluss aufbis zu 12 Wochen.
Näheres regelt die Geschäftsordnung des Ältestenrats.

(4) Der Ältestenrat ist beschlussfällig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind und
ordnungsgemäß zur Sitzung eingeladen wurde. Das Studierendenparlament und der Allgemeine
Studierendenausschuss müssen mindestens di'ei Wochentage zuvor über die Sitzung informiert
werden.

(5) Der Ältestemut entscheidet mit der Mehrheit seiner satzungsgemäßen Mitglieder.

(6) Dem Ältestenrat ist im Haushaltsplan ein Etat zuzuweisen. Näheres regelt die Beitrags- und
Finanzordnung.

§37 Bekanntgabe

Für die Sitzimgen und Entscheidungen des Ältestem-ates sind unter Berücksichtigung dei* rechtlichen
Grundlage zu veröffentlichen.
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Fachschaften und Fachschaftsräte

§38 Aufgaben

(1) Die Fachschaften tragen zur Förderung aller Studienangelegenheiten bei. Ihre Organe .sind die jeweiligen
Fachschaftsräte.

(2) Zui- Durchführung ihrer Aufgaben hat der jeweilige Fachschaftsrat einen Anspruch auf angemessene
finanzielle Mittel gemäß dem Haushaltsplan der Studierendenschaft. Näheres regelt die Beitrags- und
Finanzordnung.

(3) Der jeweilige Fachschaftsrat kann mit seiner satzungsgemäßen Melirheit im Einveraehmen mit der
Finanzreferentin oder des Finanzreferenten des AStA über die Verwendung der ihm zur Verfügung
stehenden Finanzmittel entscheiden- Näheres regelt die Beitrags- und Finanzordnung.

§39 Posten innerhalb einer Fachschaft

(1) Die jeweiligen Fachschaftsräte ernennen aus ihrer Mitte zu jeder neuen Amtszeit:

a. Eine 1. Vorsitzende oder einen 1. Vorsitzenden,

b. eine Finanzbeauftragte oder einen Finanzbeauftiagten,

c. eine SchriftfÜhrerm oder einen Schriftführer.

0 Die Posten Vorsitz und Finanzen dürfen nicht von einer Person gleichzeitig wahigenonmien werden.
Tritt §43 Abs. 1 ein, so ist eine nachträgliche Ernennung möglich. Näheres regelt die Beitrags- und
Finanzordnung.

(3) Weitere Posten können sowohl u^end der konstituiei euden Sitziuig als auch in der laufenden Amtszeit
eröfi&ien werden. Die Eröffnung der weiteren Posten bedarf der satzungsgemäßen Mehrheit des
jeweiligen Faclischaftsrates.

(4) Die Kernaufgabengebiete können diuch den Fachschaftsrat selbstständig zugeordnet werden.

Alle Posten iimerlialb einer Fachschaft können nur von einer Person besetzt wei'dcn.

(6) Für die Wahl einer Person auf einen Posten ist die Mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder des
Fachschaftsrates erforderlich.

§40 Zusammensetzung, Verti-etung und Vollversammlung

(1) Die Fachschaften sind abhängige, nicht rechtsfähige Untergliederungen der Studierendenschaft. Sie haben
die Pflicht den AStA, auf Antrag über ihre Arbeit zu informieren imd sich in rechtlichen Zweifelsftillen
mit ihm zu beraten.

(2) Aktiv und passiv wahlberechtigt für den Fachschaftsrat sind alle Studierende in den Fachschaften, denen
sie angehören.

(3) Die Fachschaften wählen den jeweiligen Faclischaftsrat, bestehend in der Regel aus sechs Studierenden
der Fachschaft. Näheres regelt die Wahlordnung.

(4) Die gewälilten Mitglieder des Fachschaftsrates haben Rede- und Antragsrecht im
Studierendenparlameut.
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(5) Die Fachschaftsräte aller Fachschaften der Hochschule für Technik und Wirtschaft des
Saarlandes, sollten einmal im Semester eine FachschaftsvoUversammlung einbemfen, deren
Empfehlungen auf der nachfolgenden Fachschaftsratssit2nang Gegenstand der Debatte sind.

(6) Zur Veifahrensregelung und Organisation der Fachschaftsratsitzungenkönnen sich die
Fachschaftsrate eine Geschäftsordnung geben.

(7) Beschlüsse vom Fachschaftsrat werden mit da- satzungsgemäßen Mehrheit gefasst.

(8) Fachschaftsräte haben daraufhinzuwirken, dass üne Zusammensetzung den Mehrheitsverhältnissen
der Studiengänge des Fachbereichs entspricht.

(9) Bildet sich kein Fachschaftsrat so entfallen dessen Finanzmittel. Näheres regelt die Beitrags- und
Finanzordnung.

§41 Voi-zeitiges Ausscheiden und Naclirücken

(1) Ein Mitglied des Fachschaftsrats scheidet vorzeitig aus durch:

a. Bxmatiikulation olme das Vorhaben einer weiteren Immatrikulation an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saai-landes, die dem allgemeinen Studierendenausschuss
schriftlich mitzuteilen ist,

b. Mandatsniederlegung, die schriftlich dem Allgemeinen Studierendenausschuss mitzuteilen ist,

c. Tod.

(2) Für das ausscheidende oder nicht anwesende Mitglied rückt diejenige Nachrückerin oder derjenige
Nachrücker nach, welche odei- welcher- den folgenden Platz innehat. Gibt es keine weiteren
Nachrtlcker, bleibt der Sitz unbesetzt; eine Nachwahl findet nicht statt.

(3) Die Abwahl eines Mitglieds eines Fachschaftsrats ist nicht möglich.

§42 Zusammensetzung und Vertretung der Fachschaftenkonferenz

(1) Die Fachschaftenkonferenz setzt sich aus Vertreterinnen cdei* Verti-eteni der einzelnai
Fachschaftsräte sowie mindestens einer Referentin odei* einem Referenten des Allgemeinen
Studierendenausscliusses zusammen.

(2) Die Fachschaftenkonfereiiz ist beschlussföhig, wenn die Mehrheit der zu diesem Zeitpunkt
existierenden Fachschaftsi-äte anwesend sind. Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der
anwesenden Fachschaftsräte. Jeder Fachschaflsrat hat eine Stimme. Der Allgemeine
Studierendenausschuss sitzt mit beratender Stimme bei.

§43 Aufgaben der Fachschaftenkonferenz

(1) Die Fachschaftenkonferenz behandelt alle fachschaftsUbergreifenden Studienangelegenheiten.

(2) Zin- Erfüllung dieser Aufgaben sollte die Fachschaftenkonferenz mindestens einmal im
Semester zusammenti'eten. Nähei-es regelt die Geschäftsordnung der- Fachschaftenkonferenz.

(3) Die Fachsdiaftenkonfei-enz kann von einem Fachschaftsrat emberufen und geleitet sowie protokolliert.

(4) Beschlüsse der Fachschaftenkonferenz haben empfehlenden Chm akter.

(5) Beschlüsse der Fachschaftenkonferenz sollen Gegenstand der Debatte der nächsten Sitzung
der betroffenen Gremien sein.
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Finanzwesen

§44 Beiti-äge und Haushalt

(1) Das Studierendenpai lament setzt die Höhe der Beiü-äge flü' die Studierendenschaft fest. Näheres regelt die
Beiti-ags- und Finanzordnuiig.

(2) Der Allgemeine Studierendenausschuss legt dem Studierendenpailament einmal hn Semester vor Beginn
des Haushaltsjahres den Entwurf eines Haushaltsplans für das folgende Hauslialtsjahr zum Beschluss vor.
Der Haushaltsplan hat alle zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben zu enthalten und ist in Einnahmen
und Ausgaben auszugleichen. Zur Genehmigung des Haushaltsplans bedarf es der satzungsgemäßen
Mehrheit des Studiereudenparlaments. Kommt an zwei aufeinander folgenden Sitzungen des
Studierendenparlaments keine Genehmigung des Haushaltsplans mit der satzungsmäßigen Mehrheit
zustande, so genügt eine einfeche Mehrheit der Anwesenden. Näheres regelt die Beitrags- und
Finanzordnung.

(3) Ist kein gültiger Haushaltsplan in Kraft, so sind nur Ausgaben gestattet, die benötigt werden, um die
Arbeit der Organe der Studierendenschaft zu gewährleisten oder die auf^nd rechtlicher
Veipflichtungen geleistet werden müssen.

(4) Der Allgemeine Studierendenausschuss hat das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres
d^ Studierendenparlament mit einem Prüfbericlit des Rechnirngspiüfungsausschusses zur
Entlastung voizulegen. Der Beschluss zm- Entlastung bedarf der satzimgsgemäßen Mehrheit des
Studiereiidenparlaments. Näheres regelt die Beitrags- und Finaiizordnung.

§45 Beitrags- und Finanzordnung

(1) Das Studierendenpailament beschließt eine Beiti'agsordnung nach § 83 Abs. 4 SHSG sowie
eine Finanzordnung in Ausgestaltung des saarländischen Haushaltsi'cchts, die in einer
gemeinsamen Beitrags- und Finanzordnung zusammengefesst sind.

(2) Die Beitragsordnung regelt das Verfelu'en zur Beitragsfestsetzung, die Beitragspflicht sowie die
Beiü'agshöhe und ist in die Beitrags- und Finanzordnung der Studierendenschaft der.

(3) Die Beitrags- und Finanzordnung regelt insbesondre:

a. die Aufstellung des Haushaltsplans,

b. die Haushaltsfülirung,

c. die Wirtschaftsführung,

d. die Kassenfiihiung,

e. die Rechnun^prüfung,

f. den RechnungsprUfungsausschuss,

g. das Verfahren zui' Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschusses.

(4) Zum Erlass und zur Änderung sowie Inkraftö-eten von Beitrags- und Finanzordnung gilt § 52 dieser
Satzung,
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Rechnungsprüfungsausschuss

§46 Aufgaben

(1) Der RechnungspiUfungsausschuss (RPA) prüft das Finanzgebaren der Studierendenschaft in sachlicher,
wiitschaftlicher und rechnerischer Hinsicht und erstattet dem Studierendenparlament innerhalb von drei
Monaten nach Vorliegen der Jahresrechnung schriftlich Bericht.

(2) Jedes Mitglied hat das Recht, bis zum gemeinsamen Beschluss des Rechnungspitlfiingsausschusses
selbständig und unabhängig von den übrigen Ausschussmitgliedem zu prüfen. Der Prüfungsbereich
eines Ausschussmitglieds kann nicht beschränkt werden, über Beschwerden entscheidet der Ältestenrat.
Sondervoten sind zulässig und dem Ausschussbericht beizulegen.

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss gibt dem Studierendenparlament eine Beschlussempfehlung zur
Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschusses.

§47 Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit und Beschlussfässung

(1) Der RechüungsprÜfimgsausschuss besteht aus mindestens drei Studierenden. Die genaue Anzahl legt
das Studierendenparlament vor der Wahl des Rechnimgsprüfungsausschusses fest. Die Mitglieder des
Ausschusses dürfen wählend der zu Überpiftfenden Zeit keine Amtsträgerimien oder Amtsträger im
Sinne des §7 sowie keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Studicrendenausschusses
gewesen sein.

(2) Die Mitglieder des Rechnungspi-üfungsausschusses werden vom Studierendenparlament gemäß § 10
Abs. 2 gewählt

(3) Stehen mehr Kandidatinnen oder Kandidaten als Posten zur Verfügung, erfolgt die Abstimmung in der
Reihenfolge nach Losentscheid. Die Auszählung der Stimmen erfolgt nachdem der Wahlgang für alle
Kandidaten durchgeführt wurde. Gewählt sind diejenigen Kandidatinnen oder Kandidaten die die meisten
Stimmen auf sich vereinen konnten und mindestens die satzungsgemäße Melirheit erreicht haben.
Wurden aufgrund von Stimmengleichheit inehi- Kandidatinnen und Kandidaten gewählt als Plätze zur
Verfügung stehen wftd eine Stichwahl imter den stirmngleichen mit dem niedrigsten Ergebnis
durchgefühlt.

(4) Die Amtszeit beginnt mit der Wahl und endet mit der Abstimmung des Studierendenparlaments übei-
die Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschusses.

(5) Die Amtszeit eines Mitgliedes des Rechnungsprüftingsausschusses endet vorzeitig duich:

a. Exmatrikulation ohne das Vorhaben einer weiteren Immatiikulation an der Hochschule für
Teclmilc und Wii tschaft des Saarlandes, die dem Präsidium des Studierendenparlaments
schriftlich mitzuteilen Ist,

b. Rückti'itt, der dem Präsidium des Studierendenparlaments schriftlich mitzuteilen ist,

c. Abwahl,

d. Tod.

(6) Scheidet ein Mitglied aus, findet eine Nachwahl statt.

(7) Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses können durch die satzuugsgemäße Melnheit
des Studierendenparlaments abgewählt werden.
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(8) Der Rechnungsprüfungsausschuss entscheidet mit der Mehrheit seinej* satzungsgemHßen Mitglieder.
Dies kann im UmlaufVerfahi-en erfolgen; der Beschlussvorschlag ist angenommen, sofern nicht ein
Mitglied schiiftlich widerspricht. Ist das Umlaufveifahrcn gescheitert, findet eine Sitzung zur
Beschlussfassung statt. Minderheitenvoten sind zulässig und demBeschluss beizufügen.

(9) Der Rechnungsprüfungsausschuss kann sicli eine Geschäftsordnung geben.

(10) Dem Rechnungsprüfungsausschuss kaim gemäß der Beitrags- und Finanzordnung eine
Aufwandsentschädigung gewählt werden.

(11) Die Arbeit und die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschuss sind aus datenschutzrechtlichen
Gründen nicht öffentlich.

Urabstimmung

§48 Zweck

(1) In der Urabstimmung üben alle Studierende der Hochschule für Technik und Wiitschaft des
Saarlandes beschließende Funktionen direkt aus.

(2) Gegenstand einer Urabstimmung kann jede Angelegenlieit sein sofern dafür nicht Orgaue
der Studierendenschaft zuständig sind oder eine gesetzliche Regelung vorliegt.

(3) Ausgenommen von Urabstimmungen sind:

a. Haushaltspläne,

b. Beiträge,

c. Wahlen xmd Abwählen,

d. Satzungs- und Ordnungsändemngen,

e. Angelegenheiten des Ältestenrates,

f. Zuoiftnung der Studierenden in Fachschaften.

§49 Veifahien

(l) Eine Urabstimmung findet auf Antrag statt:

a. von zehn Prozent der immatrikulierten Studieiunden der Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes,

b. des Studierendenparlaments, mit seiner satzungsgemäßen Mehrheit.

(2) Über die Zulässigkeit einer Urabstimmung entscheidet der Ältestenrat spätestens sieben Wochentage
nach Eingang des Antrages. Ist kein Ältestenrat konstituiert entscheidet das Präsidium des
StudierendenparJaments.

(3) Der Urabstimmung geht mindestens eine Vollversammlung zur Unteirichtung der Studiereuden über den
betreffenden Antrag voraus. Diese wird mindestens vier* nicht vorlcsungsfreie Tage vor der
Duiehführung der* Urabstimmung dmehgefülut.
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(4) Die Urabstimmung muss vom Präsidium des Studierendenparlaments spätestens in der vierten
Vorlesungswoche nacli Eingang des Antrages durchgeführt werden. Diese Aufgabe kann an
den Allgemeinen Studierendenausschuss delegiert werden.

(5) Die Ui-abstimmung ist erfolgreich, wenn sich mehr- als die Hälfte der abgegebenen Stiimnen für den
Antrag aussprechen. Dabei müssen sich mindestens 15 % der zum Zeitpunkt der Umbstimmung, an der
Hochschule für Technilc und Wirtschaft des Saailandes, immatriloilierte Studierenden an der
Abstimmung beteiligen.

(6) Die Urabstimmung ist geheim. Die Auszählung hat unver züglich nach Beendigung der
Urabstimmung hochschulöffentlich stattzufinden. Das Ergebnis ist geeignet bekannt zu geben.

(7) In der Urabstimmung gefasste Beschlüsse können nur durch eine neue Urabstimmung wieder aufgehoben
werden.

§50 Zusammensetzung und Aufgaben

(1) In der Vollversammlung sind alle immatrikulierten Studierenden der Hochschule für Technik
und Wirtschaft des Saarlandes stimmberechtigt.

(2) Aufgaben der Vollversammlung snrd:

a. Beschlussfassungen über die Belange der Stndierendenschaft. Beschlüsse der Vollvei-sammlimg
haben empfehlenden Charakter. Sie sind von den zuständigen Organen der Studierendenschaft:
zu bearbeiten.

b. Der Allgemeine Studierendenausschuss hat auf der Vollversammlung Ober die aktuellen
Angelegenheiten der Studierendenschaft zu infonnieren.

c. Infbrmation und Diskussion zu einer Urabstimmung.

(3) Die ordenüich einberufene Vollversammlung hat mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden
Studierenden folgende Rechte:

a. Anträge zur Beschlussfessung zu stellen, die dem Studierendenparlament zur Entscheidimg
vorgelegt werden,

b. Resolutionen zu verabschieden,

c. Aktionswillen zu belaindeu.

§51 Einberufung dei- Vollversammlung

(1) Die Vollversammlung wii'd durch das Präsidium des Studierendenpar-laments einberufen.

(2) Eine VolIvCTsaramluug ist einzuberufen:

a. auf schriftlichen Antrag von mindestens fünf Prozent der an der Hochschule immati ikulierten
Studierenden,

b. auf Antrag des Allgemeinen Studierendenausschusses,
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c. auf Antrag der Fachschaflenkonferenz,

d. auf Antrag des Studierendenparlamenfö.

(3) Die Einberufimg der Vollversammlung wird vom Präsidium des Studierendenparlaments dui'ch
Aushang an mehreren, der Studieiendenschaft fiei 2aigänglicben Stellen bekannt gegeben. Der Aushang
rauss die Tagesordnung enthalten und hat mindestens filnf nichtvorlesungsfieie Tage vor Beginn d»
Vollversanimlimgzu erfolgen.

(4) Die VoUversammUmg wird vom Präsidium des Studierendenparlaments geleitet.

(5) Das Präsidium des Studiercndenparlaments kann die Aufgaben der Einberufung und Leitung
der Vollversammlung an den Allgemeinen Studierendenausschuss delegieren.

Schlussbestimmungen

§52 Satzungs- und Ordnungsänderungen

(1) Zur Änderung der Satzung und der Wahlordnung bedarf es einer Beschlussfessung mit einer
satzungsgemäßen Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlamente. Anträge auf Änderung der
Satzung müssen den Mi^Iiedem des Studierendenparlaments 14 Tage vor der Sitzung zugehen.

0 Zur Änderung und Aufliebung der Beitrags- und Finanzordnung bedarf es einer der Beschlussfessung
mit der satzungsgemäßen Melirheit des Studierendenparlamente. Anträge auf Änderung der
Beiti"ags- und Finanzordnung müssen den Mitgliedern des Studierendenpaiiaments 14 Tage vor der
Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann die Frist auf 7 Tage verkUi-zt werden.

ß) Zum Erlass imd zur Änderung sowie Aufhebung der Geschäflsordnimg des Studierendenparlaments
bedarf es dei' satzungsgemäßen Melirheit seiner Mitglieder. Die Geschäftsordnung kann auf jeder Sitzung
des Studierendenparlamente geändert werden.

(4) Die Geschäftsordnungen aller anderen Organe der Studierendenschaft sind dem
Studierendenparlament zur Information vorzulegen.

(5) Satzungen und Ordnimgen der Studierendenschaft der htw saar werden an den schwaizen Brettern da:
Studierendenschaft bekanntgemacht und von der Präsidentin/vom Präsidenten der litw saai- im
Dienstblatt der Hochschulen des Saarlandes veröffentliclit.

§53 Übergangsbestimmungen

Die am Tage des Inlcrafttretens dieser Satzung amtierenden Mitglieder der Organe der
Studia-endenschaft bleiben bis zur Neuwahl nach dieser Satzung im Amt. Beschlüsse eines Organs der
Studia-endenschaft, die vor Inkrafttreten dieser Satzung gefesst worden sind und dieser Satzung
widersprechen, sind mit Inkrafttreten dieser Satzung aufgehoben oder entsprechend zu ändem. Näheres
regelt das Studierendenparlament durch Beschluss.

§54 Inlaafttreten

(1) Diese neu gefasste Satzung muss durch das Präsidium der htw saai- genehmigt werden.

0 Im Zeitraum zwischen der Verabschiedung durch den StuPa und der Genehmigung durch das Präsidium
der htw saai', gilt diese Satzung als Richtlinie.
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0) Diese Satzung, tritt mit Aushang am schwai-zcn Brett der Studierendenschaft rückwirkend
01.10.2018 in Kraft und wird im Dienstblatt der Hochschulen veröffentlicht. zum

einzelne Punkte dieser Satzung durch das Präsidium dei- htw saar beanstandet werden, so müssen
diese Punlcte durch das Studierendenparlament in der darauffolgenden ordentlichen Sitzung
nachgebessert werden. Sämtliche nicht beanstandeten Punkte gelten als genehmigt und treten gemäß Abs
3 m Kraft. ®

(:^ Mit Inlaamreten dieser Satzung ist die Satzung der Studierendenschaft der Hochscliule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes vom 29.11.2013 aufgehoben.

Saarbrückem'geäsÖÖebmar 2019

Vorsiiz^d^AStA
j£vid Haffiier
Studierendenparlamentspräsident
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